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Wasserrechtliche Erlaubnis Nr. 16 Al 7

Erlaubnisbescheid

Gemal’ den §§ 8, 10, 13, 18 und 57 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)!
i. V. m. den §§ 2 bis 6 der Industrieklaranlagen-Zulassungs- und Uberwachungsverordnung
(1ZUV)2 und i.V.m. dem Hamburgischen Wassergesetz (HWaG)3 wird der Firma

Bauer Resources GmbH
Bauer-Stralie 1
86529 Schrobenhausen

auf Antrag vom 13.11.2023, Posteingang am 15.11.2023, unter Vorbehalt weiterer Inhalts- und
Nebenbestimmungen widerruflich erlaubt, von dem im beigefiigten Lageplan (Anlage 7) naher
bezeichneten Grundstuick

StraBe: Hovestralie 66
Stadtteil: Veddel
Flurstiick: 1220

gemal den folgenden Inhalts- und Nebenbestimmungen Abwasser in das Gewasser Moor-
kanal einzuleiten.

T in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBL. | S. 2585), zuletzt geandert Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409).
2 In der Fassung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973, 1011, 3756), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBI. | S. 225).
3 In der Fassung vom 29.03.2005 (HmbGVBI. Nr. 11, S. 97), zuletzt gedndert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 04.12.2012 (HmbGVBI. S. 510. 519).

Offentliche Verkehrsmittel: S-Bahn S3 und S31 bis Wilhelmsburg Bus-Linien 13, 34, 151, 152, 154, 156, 252 bis Inselpark
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Anderung / Aufhebung der bestehenden Erlaubnis

Die Wasserrechtliche Erlaubnis Nr. 16 Al 7 vom 15.09.1998 wird auf Antrag der Firma Bauer
Resources GmbH geandert. Die Grundstiicksentwasserung wird in verschiedenen Bereichen
angepasst.

Diese Erlaubnis wird wirksam, sobald die erforderlichen Baumaflinahmen an der Grundstticks-
entwasserung abgeschlossen sind. Ab diesem Zeitpunkt wird die bestehende Wasserrecht-
liche Erlaubnis Nr. 16 Al 7 vom 15.09.1998 aufgehoben und durch die Regelungen dieser
Erlaubnis Nr. 16 Al 7 ersetzt.

Antragsunterlagen

Der Erlaubnis liegen die im Anhang aufgefuhrten, mit Erlaubnisvermerk und ggf. Grineintra-
gungen versehenen Antragsunterlagen zugrunde. Sie sind Bestandteil dieser Erlaubnis.

|
Inhalts- und Nebenbestimmungen

Allgemeines

Das Gewasser darf nur im Rahmen dieser Erlaubnis mit den dazugehérigen Unterlagen (siehe
Anhang) benutzt werden.

Die im Entwasserungsplan dargestellte Zuordnung der zu entwassernden Flachen zur Einlei-
tungsstelle sowie die dargestellte Leitungsfiihrung sind einzuhalten.

Folgende Griineintragungen in dem mit Erlaubnisvermerk versehenen Entwéasserungsplan
(Anlage 7) sind zu beachten:

Probenahmestelle K 1a (Schacht S 4)
Probenahmestelle K 1b (Schacht SV 1)

Probenahmestelle K 2 (Einleitungsstelle Nr. 2)

Fir jede beabsichtigte Anderung der vorstehend erlaubten Benutzung des Gewassers ist vor
Beginn der Ausflhrung eine Wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Mit dem Antrag sind
prifungsfahige Unterlagen und Beschreibungen einzureichen. Beantragte Anderungsmal3-
nahmen dirfen erst nach Zustellung der Wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden.

Der Abschluss der BaumalRnahme ist vor Inbetriecbnahme der Einleitung der zustandigen
Dienststelle, der Behdrde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft - Immissionsschutz
und Abfallwirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen, | 33 - unverzilglich mitzuteilen.

Nach Fertigstellung der Baumal3nahmen ist ein Revisionsplan des Betriebsgelandes, aus dem
die tatsachliche Lage der Grundstlicksentwasserungsanlagen und der Einzugsflachen hervor-
geht, bei der zustandigen Dienststelle in zweifacher Ausfertigung sowie digital einzureichen.

Art, Menge und Beschaffenheit des Abwassers

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser von einer Gesamtflache von ca. 6.300 m? (Entwasse-
rungseinzugsflache System 1) gemal der Darstellung im Lageplan (Anlage 7) uUber die Ein-
leitungsstelle Nr. 1 von
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- Dachflachen der Lager- und Behandlungshalle (BE 2), Teilflachen F1/1, F1/2 und F1/3,
mit einer Flache von ca. 4.930 m? und von

- Dachflachen der Schleppdachhalle (BE 4), Teilflachen F1/6, F1/7 und F1/8, mit einer
Flache von ca. 1.380 m?

in den Moorkanal einzuleiten.

Das Niederschlagswasser der Dachflachen BE 2 und BE 4 ist vor der Einleitung Uber die Spei-
chertanks der jeweiligen Regenwasserbehandlungsanlage (z. B. Lamellenklarer ViaKan 4 und
ViaKan 8) zu fuhren. Die Lamellenklarer sind ohne Dauerstau zu betreiben. Das abgepumpte
Konzentrat aus den Lamellenklarern ist in das jeweilige Regenruckhaltebecken einzuleiten und
weitestgehend fur Befeuchtungszwecke zu verwenden. Es darf nicht direkt in das Siel einge-
leitet werden.

Es wird erlaubt, Niederschlagswasser von einer Gesamtflache von ca. 490 m? (Entwasse-
rungseinzugsflache System 2) gemal der Darstellung im Lageplan (Anlage 7) Uber die Ein-
leitungsstelle Nr. 2 von der

- Dachflache des Burogebaudes (F2/1) mit einer Flache von ca. 400 m? und von
- befestigten Gehwegen (F2/2) mit einer Flache von ca. 90 m?

in den Moorkanal einzuleiten.

Probenahmestellen

In Abstimmung mit der Behdérde fur Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft sind fur die in
Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. aufgefihrten Teilstréme Pro-
benahmestellen entsprechend DIN 38 402-11 ,Probe-nahme von Abwasser* einzurichten. Die
Probenahmestellen sind fur die Entnahme von Abwasserproben jederzeit zuganglich und be-
triebsbereit zu halten und so einzurichten, dass jederzeit bei Betrieb der zugeordneten Anlage
eine Abwasserprobe von 2 Litern enthommen werden kann. Sie sind wie folgt zu kennzeich-
nen:

K 1a - nach der Behandlungsanlage ViaKan 4 in Schacht S 4
K 1b - nach der Behandlungsanlage ViaKan 8 in Schacht SV 1
K2 - am Auslauf der Einleitungsstelle Nr. 2

Der zustandigen Behdrde ist die jederzeitige unangemeldete Uberpriifung der Gewéasserbe-
nutzung zu ermoglichen. Der Erlaubnisinhaber hat sicherzustellen, dass dem Beauftragten der
vorstehend genannten Behorde unverziglich, spatestens jedoch 30 Minuten nach fernmind-
licher Ankindigung, der Zutritt auf das Betriebsgelande und insbesondere zu den Probenah-
mestellen erméglicht wird sowie — soweit erforderlich — Arbeitskrafte, Unterlagen und Werk-
zeuge zur Verfigung gestellt werden.

Fur eine Probenahme am Einleitbauwerk der Einleitungsstelle K 2 ist es erforderlich, dass je-
derzeit ein gesicherter Zugang zur Probenentnahmestelle gewahrleistet ist, z. B. Treppenstu-
fen und ggf. eine Absturzsicherung. Ferner ist ein ausreichender Abstand des Auslaufes zur
Sohle/Uferbefestigung fiir die Probenahmegefalle erforderlich.
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Selbstiiberwachung

Das Abwasser an den Probenahmestellen K 1a und K 1b ist im ersten Jahr nach der Inbe-
triebnahme der Anlage vierteljahrlich und ab dem zweiten Jahr halbjahrlich, wahrend bzw.
nach entsprechenden Regenereignissen, durch ein zugelassenes Labor auf folgende Para-
meter untersuchen zu lassen:

- pH-Wert

- Abfiltrierbare Stoffe

- Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)

- Arsen

- Blei

- Kupfer

- Zink
Die Probenahme fir die aufgefihrten Parameter hat als Qualifizierte Stichprobe zu erfolgen.
Den Parametern der Selbstiberwachung liegen die fir die Freie und Hansestadt Hamburg

durch Veroffentlichung im Amtlichen Anzeiger verbindlich eingefiihrten Analysen- bzw. Mess-
verfahren zugrunde.

Die derzeit glltigen Analysen- bzw. Messverfahren finden Sie im Internet unter:
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/wasser/abwas-
ser/downloads-160374

Die Untersuchungsergebnisse sind unverzliglich der Behoérde fur Umwelt, Klima, Energie und
Agrarwirtschaft - Immissionsschutz und Abfallwirtschaft, Referat Abfallentsorgungsanlagen,
| 33 - zuzusenden.

Ergeben sich aufgrund der Ergebnisse der Selbstliiberwachung Hinweise darauf, dass die In-
halts- und Nebenbestimmungen dieser Erlaubnis nicht eingehalten werden kénnen, sind mit
der zustandigen Dienststelle umgehend weitergehende MalRnahmen abzustimmen. Es bleibt
der Behorde vorbehalten, aufgrund der Analysenergebnisse die Untersuchung weiterer Para-
meter, eine Anderung der Messhaufigkeit, eine weitergehende Abwasserbehandlung oder die
zeitweilige Untersagung der Einleitung zu verflgen.

Die Selbstiberwachung kann hinsichtlich Parameterumfang und Messhaufigkeit auf Antrag
reduziert werden, wenn sichergestellt ist, dass die Anforderungen eingehalten werden bzw.
Messparameter nicht relevant sind.

Eine fir die Selbstiberwachung verantwortliche Person ist der zustandigen Behdrde schriftlich
zu benennen. Die Eintragungen im Betriebstagebuch sind von ihr zu unterzeichnen.

Die Durchflihrung der Selbstiiberwachung, Wartungen, Stérungen, Reinigungen und Betriebs-
ausfalle sowie Mangel und Mangelbeseitigung sind einem Betriebstagebuch zu protokollieren.
Das Betriebstagebuch ist der zustandigen Behoérde auf Verlangen vorzulegen und mindestens
3 Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

Der zustandigen Behorde ist innerhalb des ersten Quartals des Folgejahres ein Jahresbericht
gemal Anlage 2 Nr. 3 AbwV vorzulegen.

Die Einhaltung der Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 AbwV ist durch ein betriebliches
Abwasserkataster, durch ein Betriebstagebuch oder in anderer geeigneter Weise zu


https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/wasser/abwasser/downloads-160374
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/wasser/abwasser/downloads-160374
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dokumentieren. Die Inhalte des betrieblichen Abwasserkatasters und des Betriebstagebuches
kdnnen auf vorhandene Dokumentationen Bezug nehmen.

Anforderungen an Bau, Betrieb und Wartung von Abwasseranlagen

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind bei Betrieb, Unterhaltung, Wartung, Uber-
prufung und Selbstiiberwachung von Grundstiicksentwasserungsanlagen einzuhalten. Diese
Voraussetzungen gelten als erflllt, wenn hierbei die von der zustandigen Behorde eingefihr-
ten Technischen Betriebsbestimmungen umgesetzt werden (§ 15 Abs. 2 Hamburgisches Ab-
wassergesetz (HmbAbwG)).

Die Eigentumerin bzw. der Eigentimer oder die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet,
Abwasserbehandlungsanlagen durch Fachbetriebe warten und zurtickgehaltene Stoffe durch
Fachbetriebe entsorgen zu lassen. Mit Ausnahme bei Abscheideranlagen kann die Wartung
auch von fachkundigem Personal der Eigentiimerin bzw. des Eigentimers oder der nutzungs-
berechtigten Person durchgefiihrt werden. Die Fachkunde ist der zustandigen Behoérde auf
Verlangen nachzuweisen (§ 15 Abs. 3 HmbAbwG). Die Vorgaben des Herstellers fur Betrieb
und Wartung der Anlage sind zu beachten.

Nachweise Uber die ordnungsgemafie Wartung, Entleerung und Reinigung der Behandlungs-
anlagen sind nach § 15 Abs. 7 HmbAbwG durch Belege nach § 3 der Verordnung tber Nach-
weise im Bereich der Abwasserbeseitigung (NachweisVO) zu flhren.

Nachweise Uber die Beseitigung von Riickstanden und Schlammen der Behandlungsanlagen
sind nach § 2 der NachweisVO durch Belege zu fuhren.

Die geforderten Nachweise sind mindestens 3 Jahre ab Ausstellungsdatum aufzubewahren.
Die Nachweise sind der zustandigen Dienststelle auf Verlangen vorzulegen (§ 5 NachweisVO).

Der Betreiber hat spatestens einen Monat nach Rechtskraft dieses Bescheides eine verant-
wortliche Person flir den Betrieb der Abwasseranlagen schriftlich bei der 0.g. Dienststelle zu
benennen. Von dieser Person ist auch das Betriebstagebuch zu fliihren bzw. zu unterzeichnen.

Abwasser anderer Grundstiicke darf nicht Gber die mit diesem Genehmigungsbescheid ge-
nehmigten Entwasserungsanlagen abgeleitet werden.

Die Abdeckungen der Schachte der Grundleitungen zu den beiden Einleitungsstellen sind ent-
weder tagwasserdicht herzustellen oder durch Uberhéhungen vor eindringendem Wasser von
den Hofflachen zu schitzen.

Die befestigten Grundflachen und die Schmutzfange der Hofeinlaufe der Einleitungsstelle 2
sind bei Bedarf zu reinigen, so dass das Niederschlagswasser stets Uiber die Einleitungsstellen
ungehindert abflieRen kann. Hierflrr sind im Rahmen der Selbstiiberwachung regelmafig Kon-
trollen durch eine fachkundige Person durchzufuhren. Zurlickgehaltene Stoffe sind als Abfall
zu entsorgen. Die Reinigung ist im Betriebstagebuch einzutragen.

Ist ein Ereignis mit erheblichen Auswirkungen auf ein Gewasser eingetreten, ist dies der Poli-
zei (Tel. 110) oder Feuerwehr (Tel. 112) bzw. dem Schadensmanagement der BUKEA
(Tel. 040 428 40-2300) unverzuglich mitzuteilen. Es sind umgehend MalRnahmen zur Einhal-
tung der Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie zur Begrenzung der Auswirkungen zu er-
greifen. Weitergehende BehandlungsmalRnahmen, die ggf. erforderlich werden, sind nach Art
und Umfang mit der zustédndigen Behdrde abzustimmen.
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rungen, Reinigungen, Abfallentsorgungen und Betriebsausfalle sowie Mangel und Mangelbe-
seitigung sind in einem Betriebstagebuch zu protokollieren.

Das Betriebstagebuch ist der zustéandigen Behoérde auf Verlangen vorzulegen und mindestens
3 Jahre nach der letzten Eintragung aufzubewahren.

Einleitungsstellen

Der Bereich der Einleitungsstellen ist nach Maflgabe der

Hamburg Port Authority
Wasserbehérde
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg

Tel.: 040/42847-2289
wasserbehoerde@hpa.hamburg.de

in geeigneter Weise gegen Beschadigung der Uferbefestigung und gegen Auskolkung zu si-
chern.

Die bauliche MaRnahme ist unter den allgemein anerkannten Regeln der Technik so vorzu-
nehmen, dass weder Nachteile fiir das Gewasser entstehen noch die offentliche Sicherheit
und Ordnung bedroht wird (§ 16 HWaG).

Die genehmigte Anlage ist vom Genehmigungsinhaber so zu unterhalten, dass keine Nachteile
fir das Gewasser entstehen. Er hat die Anlage stets in einem verkehrssicheren Zustand zu
halten (§ 42 HWaG).

Wird infolge des Vorhabens das Gewasser verunreinigt, sind unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Eindammung und ihrer Beseitigung zu veranlassen. Auf3erdem ist das Aus-
treten von wassergefahrdenden Stoffen unverziglich der Behoérde fur Umwelt, Klima, Energie
und Agrarwirtschaft - Amt W, der nachsten Polizeidienststelle sowie der Wasserbehdrde der
HPA anzuzeigen (§ 28a HWaG).

Die betroffenen Auslassbauwerke sind so herzustellen, dass sie dem heutigen Standard ent-
sprechen. Dieser ist im Musterprofil (Anlage 15) dargestellt. Ansprechpartner der HPA bei Fra-
gen zu dem Musterprofil ist Herr Engel, Tel.: 040 42847-2261.

Die Einleitungsstellen sind jeweils entsprechend dem Muster (Anlage 16) zu kennzeichnen.
Das Schild muss so angebracht werden, dass es sowohl vom Land als auch vom Wasser aus
standig gut sichtbar und lesbar ist.

Regenwasserriickhaltung & Uberflutungsnachweis

Bei der Regenwasserriickhaltung ist auf die Zuganglichkeit und ausreichende Be- und Entlif-
tung zu achten (z. B. Schachtabdeckungen mit Schlitzrosten). Des Weiteren ist beim Einbau
der Anlage zur Regenwasserriickhaltung insbesondere auf Frostsicherheit und ausreichende
Uberdeckung zur Gewahrleistung der Standsicherheit der verwendeten Bauprodukte zu ach-
ten.

Es ist sicherzustellen, dass ein Leerlaufen der Regenwasserrickhaltung moglich ist.
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Es ist sicherzustellen, dass die Regenwasserrickhaltung dauerhaft betriebsbereit ist. Hierfur
sind regelmaRige Inspektionen und Wartungen durchzufiihren und im Bedarfsfall Reinigung
und Instandhaltung/Instandsetzung zu veranlassen.

Um die Betriebssicherheit der Regenwasserriickhaltung zu gewahrleisten, sollten Sand-
fange/Sedimentationsschachte vor Einleitung von Oberflachenwasser in die Regenwasser-
rickhaltung vorgesehen werden.

Die Notuberlaufe der Dachentwasserung sind so auszubilden (z. B. Prallbleche), dass sie von
ihrer Konstruktion einen direkten speierartigen Abfluss des Niederschlagswassers auf Ful3-
und Fahrwege ausschlie3en (DIN 1986-100:2016-12 i.V.m § 15 (8) HmbAbwG).

Aufgrund der mdglichen Einstauhdhe von Regenwasser auf der Dachflache bis zum Ansprin-
gen des Notablaufes der Dachentwasserung muss die Dachkonstruktion den Wasseraufstau
schadlos aufnehmen kénnen (statische Berlcksichtigung, DIN 1986-100:2016-12).

Um den Uberflutungsnachweis fir das System 1 zu erfiillen, sind sémtliche Schachte, die von
der Deckelhdhe tiefer liegen als Schacht SV 1, vor dem Austritt von Niederschlagswasser zu
schutzen (Anlage 8, Ziffer 2).

An der sudlichen Gebaudeseite der groRen Halle ist beim Gebaudeeingang eine Aufkantung
zu installieren, damit das Gebaude vor dem Eintritt von Niederschlagswasser geschiitzt wird.
Aus dem Schacht SV 1 austretendes Niederschlagswasser entwassert entlang der Gelande-
topografie oberflachlich in den Moorkanal (Anlagen 7 u. 8, Ziffer 1).

Nutzungsbeschrankungen

Dem Niederschlagswasser durfen keine flr das Gewasser schadlichen Stoffe zugefigt wer-
den, insbesondere keine Schwermetalle und keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

In Bezug auf die verwendeten Dachmaterialien darf das Niederschlagswasser von Dachfla-
chen nur unter der Bedingung und damit ohne zusatzliche Behandlung in das Gewasser ein-
geleitet werden, wenn die verwendeten Dachmaterialien zu keinen signifikanten Belastungen
des Niederschlagswassers mit gewasserschadlichen Substanzen fihren. Die Anforderungen
nach Ziffer 2.2 bleiben hiervon unberthrt.

Von unbeschichteten Dachflachen, z. B. aus Zink, Kupfer oder Blei, mit einer Gesamtflache
= 50 m?, darf das Niederschlagswasser nicht ohne zusatzliche Behandlung eingeleitet werden.
Beschichtungen von Dachflachen gelten als geeignet, wenn diese in Anlehnung an DIN EN
ISO 12944 eine sehr hohe Schutzdauer oder gemafR DIN 55634 eine hohe Schutzdauer bei
der jeweiligen Korrosionsbelastung vor Ort gewahrleisten.

Im gesamten Bereich der an die Niederschlagswasser-Entwasserung angeschlossenen be-
festigten und unbefestigten Grundflachen darfen

- Fahrzeuge, Maschinen, Gerate, Anlagenteile oder sonstige Gegenstande nicht gereinigt
oder gewaschen werden;

- Fahrzeuge, Maschinen und Gerate nur auf den daflr ausgewiesenen Flachen gewartet
oder mit Betriebsstoffen versorgt werden und

- wassergefahrdende Stoffe oder Gegenstande, die mit wassergefahrdenden Stoffen verun-
reinigt oder behaftet sind, nur gelagert, abgeflllt oder umgeschlagen werden, wenn die
Vorschriften des § 62 WHG eingehalten werden.

Auf dem Betriebsgrundstlick im Bereich der Verkehrsflachen sind Hinweisschilder mit folgen-
der Beschriftung gut erkennbar anzubringen:
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"Es ist verboten, aulRerhalb der besonders gekennzeichneten Flachen, Fahrzeuge, Container,
Maschinen, u. &. zu waschen oder mit Betriebsstoffen zu versorgen oder wassergefahrdende
Stoffe zu lagern, abzuflllen oder umzuschlagen."

IV
Begrindung

1 Antragsgegenstand

Die Firma Bauer Resources GmbH, Bauer-Stralte 1, 86529 Schrobenhausen hat mit Antrag
vom 13.11.2023 (Posteingang 15.11.2023), vollstandig eingegangen am 18.09.2024, die An-
derung der Erlaubnis fur die Einleitung von Niederschlagswasser von den Dachflachen des
Bodenreinigungszentrums auf dem Grundstiick Hovestralte 66 in Hamburg Veddel, Gemar-
kung Veddel, Flurstiick 1220, beantragt.

2 Erlaubnisbestand

Fir das o. g. Grundstiick besteht die Wasserrechtliche Erlaubnis Nr. 16 Al 7 vom 15.09.1998.

3 Erlaubnisbedurftigkeit und Verfahrensentscheidung

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um die Einleitung von nachteilig verandertem
Niederschlagswasser von Dachflachen sowie einer kleinen Hofflache in das Gewasser Moor-
kanal.

Die Einleitung von Stoffen (Wasser, Abwasser) in ein Gewasser sowie das Entnehmen von
Wasser aus oberirdischen Gewassern ist eine Benutzung nach § 9 WHG und bedarf geman
§ 8 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG.

Eine Beteiligung der Offentlichkeit im Verfahren nach § 4 Absatz 1 der 1IZUV war erforderlich,
da dieses Verfahren im Zusammenhang steht mit einem Verfahren zur Erteilung einer Geneh-
migung nach § 16 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetzt (BImSchG) fir die wesentliche An-
derung einer Industrieanlage. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Gewasser sind
hierbei jedoch nicht zu erwarten.

4 Priifung der Erlaubnisvoraussetzungen und Entscheidung

Die Grundstlicksentwasserung wurde bzw. wird in mehreren Bereichen geandert. Hiervon be-
troffen sind auch die beiden Direkteinleitungen in den Moorkanal:

— Das Freilager 2 wird Uberdacht. Das Niederschlagswasser dieser Dachflache wird zu-
sammen mit dem Dachflachenwasser der Lager- und Behandlungshalle nach einer
Abwasserbehandlung Uber die Einleitungsstelle Nr. 1 in den Moorkanal eingeleitet.

— Uber die Einleitungsstelle Nr. 2 wird das Niederschlagswasser des Biirodaches sowie
der Gehwegflachen in den Moorkanal entwassert.

— Eine Einleitung von Niederschlagswasser der Lager- und Verkehrsflachen in das Ge-
wasser findet nicht mehr statt. Dieses wird dem Mischwassersiel zugefuhrt.

Aufgrund dieser Anderungen ist eine Anpassung der Wasserrechtlichen Erlaubnis erforderlich.
Unter Beachtung der §§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG konnte diese Erlaubnis mit den vorstehen-
den Festsetzungen erteilt werden.
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Das Bodenreinigungszentrums besteht u. a. aus Anlagen die Tatigkeiten im Sinne der Indust-
riemissions-Richtlinie sind (Richtlinie 2010/75/EU). Das BVT-Merkblatt fur Abfallbehandlungs-
anlagen ist hierflir mafigebend. Die Anforderungen aus den BVT-Schlussfolgerungen fiir Ab-
fallbehandlungsanlagen (verdffentlicht am 10.08.2018), werden in die Anhange 23 und 27 der
Abwasserverordnung (AbwV) umgesetzt. Da diese Umsetzung bisher noch nicht abschlieend
erfolgte — derzeit liegt ein Referentenentwurf vor — sind die Anforderungen aus den BVT-
Schlussfolgerungen seit dem 10.08.2022 ggf. direkt einzuhalten.

Far die Prufung der Erlaubnisvoraussetzungen wurden die aktuell giltigen Anhange 23 und
27 der Abwasserverordnung sowie die BVT-Schlussfolgerungen herangezogen.

Bei dem Niederschlagswasser der Dachflachen handelt es sich nicht im engeren Sinne um
betriebsspezifisch verunreinigtes Niederschlagswasser, wie es z. B. auf den Hofflachen anfallt,
so dass die genannten Anforderungen hier nicht anzuwenden sind.

Jedoch kommt es durch Staubemissionen des Betriebes sowie durch Vorbelastungen aus der
Umgebung zu partikularen Schadstoffablagerungen auf den Dachflachen, die bei Regenereig-
nissen in das Gewasser gelangen kénnen. Eine Behandlung des Niederschlagswassers ist
daher erforderlich, um diesen Schadstoffeintrag weitgehend zu reduzieren. Die Bewertung der
Behandlungsbedurftigkeit wurde gemafl dem DWA-Arbeitsblatt A 102-2 durchgefuhrt und die
Behandlungsanlagen entsprechend ausgelegt.

Abwasseranlagen sind nach § 60 WHG unter Beriicksichtigung der Inhalts- und Nebenbestim-
mungen fir das Einleiten von Abwasser (§§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG und den §§ 2 bis 6
1ZUV) nach den hierfir jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu errichten und
zu betreiben.

5 Begriindung der Nebenbestimmungen

Die vorstehenden Inhalts- und Nebenbestimmungen sind begriindet durch den Gewéasser-
schutz und die Vorsorge gegen schadliche Einwirkungen auf ein Gewasser. Sie sind verhalt-
nismafig und entsprechen dem Stand der Technik.

Das Niederschlagswasser der Lager- und Verkehrsflachen wird zukinftig in das 6ffentliche
Mischwassersiel eingeleitet. Diese Flachen sind daher nicht mehr Bestandteil dieser Erlaubnis.

Fir die Dachflachen der Lager- und Behandlungshalle sowie der Schleppdachhalle ergab eine
Bewertung gemal dem Arbeitsblatt DWA-A 102-2, dass das Niederschlagswasser behand-
lungsbeduirftig ist. Fur beide Teilstrome werden daher Lamellenklarer zur Abwasserbehand-
lung eingebaut, bevor das Wasser Uber die Einleitungsstelle Nr. 1 in den Moorkanal gelangt
(Ziffer 2.1 und 2.2).

Das Niederschlagswasser von den kleinen Flachen des Burogebaudedaches und der Geh-
wege wurde als nicht behandlungsbedurftig eingestuft. Es entwassert Gber die Einleitungs-
stelle Nr. 2 in den Moorkanal (Ziffer 2.3).

Zur Uberpriifung der Qualitat des eingeleiteten Wassers im Rahmen der Selbstiberwachung
oder der behérdlichen Uberwachung werden Probenahmestellen an den relevanten Teilstro-
men eingerichtet (Ziffer 3).

Es gehort zu den Betreiberpflichten, das Abwasser durch fachkundiges Personal oder eine
geeignete Stelle untersuchen zu lassen und den Zustand der Abwasseranlage, ihre Funkti-
onsfahigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers selbst
zu uberwachen (§ 61 WHG, §§ 16 b — d HWaG, § 15 Hamburgisches Abwassergesetz
(HmbAbwG)).

Um die Funktionsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlage zu Uberprifen, wurden die Anfor-
derungen flr die Selbstliiberwachung aufgenommen (Ziffer 4). Diese dienen u. a. dazu, die
tatsachliche Reinigungsleistung hinsichtlich der partikularen Belastung (AFS) zu bestimmen,
aber auch um den Gehalt von gelésten Schadstoffen anhand einiger Leitparameter im Abwas-
ser festzustellen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kénnen ggf. weitergehende Mal3-
nahmen erforderlich werden oder der Umfang und Haufigkeit der Beprobung reduziert werden.
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Durch die Abkoppelung der Lager- und Verkehrsflachen von der Direkteinleitung, der Uber-
dachung der Freilagerflache und durch die Niederschlagswasserbehandlung des Dachfla-
chenwassers kann der Eintrag von Schadstoffen in das Gewasser weitgehend reduziert wer-
den. Durch zusatzliche Speichertanks wird zudem die Regenwassernutzung ausgeweitet.

Die beiden Uberﬂutungsnachweisqfﬂr die Systeme 1 und 2 sind nicht korrekt berechnet wor-
den. Da jedoch gentigend grofle Uberflutungsflachen auf dem Grundstlck vorhanden sind,
wird auf eine erneute Korrektur der Uberflutungsnachweise verzichtet.

Uber die Einleitungsstelle 1 entwassert das sogenannte System 1 (Halle & neue Satteldach-
halle) direkt in den Moorkanal. Um den Uberflutungsnachweis so wie beim Ortstermin am
16.05.2024 besprochen zu erfilllen, wurden Nebenbestimmungen festgelegt (Ziffer 8.7). Samt-
liche relevanten Schachte im System 1, die von der Deckelhéhe tiefer liegen als Schacht SV 1,
sind vor dem Austritt von Niederschlagswasser zu schiitzen. Im Uberflutungsfall wird das an-
fallende Niederschlagswasser dann aus dem Schacht SV 1 herauskommen und entlang der
Gelandetopografie oberflachlich in den Moorkanal entwassern. An der sudlichen Gebau-
deseite der grof3en Halle ist beim Gebaudeeingang zudem eine Aufkantung zu installieren,
damit das Gebaude vor dem Eintritt von Niederschlagswasser geschutzt wird.

Uber die Einleitungsstelle 2 entwéssert das sogenannte System 2 (Biirogebaude) direkt in den
Moorkanal. Im Uberflutungsfall kommen maximal 2 m? Niederschlagswasser aus der Entwas-
serungsanlage an die Oberflache. Aufgrund der Gelandetopografie wird dieses Niederschlags-
wasser in den Schacht S 6 oder den naheliegenden Hofablauf flieRen und von dort indirekt ins
dffentliche Siel eingeleitet. Da im Falle einer Druckentwéasserung durch die Uberschreitung der
Vollfillung der Rohrleitung eine groRRere Abflussleistung erreicht werden wird, kommt es wahr-
scheinlich nie dazu, dass Niederschlagswasser an der Grundstlicksoberflache anfallt. Sollten
trotzdem kleinere Mengen Niederschlagswasser anfallen, kénnen diese problemlos in der
Grundstucksentwasserungsanlage fur die Indirekteinleitung zurtickgehalten werden. Die mini-
malen Mengen an Niederschlagswasser, die in diesen Fallen zusatzlich indirekt eingeleitet
werden, haben keine einschrankenden Auswirkungen auf die Entwasserungssituation vor Ort.

\"/
Hinweise

1 Behdrdliche Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberihrt. Dieser Be-
scheid ersetzt nicht nach anderen Rechtsvorschriften fur diese Anlage erforderliche Entschei-
dungen.

2 Abwasseranlagen sind nach § 60 WHG unter Berlicksichtigung der Inhalts- und Nebenbestim-
mungen fur das Einleiten von Abwasser (§§ 8, 10, 13, 18 und 57 WHG) nach den hierfiir jeweils
in Betracht kommenden Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben.

3 Es gehort zu den Betreiberpflichten, das Abwasser durch fachkundiges Personal oder eine
geeignete Stelle untersuchen zu lassen und den Zustand der Abwasseranlage, ihre Funkti-
onsfahigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie Art und Menge des Abwassers selbst
zu Uberwachen (§ 61 WHG, §§ 16 b — d HWaG, § 15 HmbAbwG).

4 Fir die Benutzung eines Gewassers fallen Geblhren an. Hierliber ergeht ein gesonderter Ge-
blhrenbescheid.

5 Die Antragsunterlagen, zur Einleitung des Regenwassers in den Moorkanal, wurden auf Plau-
sibilitat gepruft. Es wurde Uberpriift, ob die abwasserrechtlichen Rahmenbedingungen fiir eine
geordnete Abwasserableitung beachtet werden. In Stichproben wurde geprift, ob die allge-
mein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Dies beinhaltet keine detaillierte
Prifung aller Konstruktionsdetails.
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Bauarbeiten an der Grundstiicksentwasserungsanlage, wie gegebenenfalls die Instandset-
zung der Drosseleinrichtung, durfen nur von einem nach § 13b Abs. 1 HmbAbwG anerkannten
Fachbetrieb ausgeflhrt werden.

Niederschlagswasser ist so abzuleiten, dass 6ffentliche Wege oder Nachbargrundstlicke nicht
beeintrachtigt werden (§ 15 Abs. 8 HmbAbwG).

Ein Recht auf Bestandsschutz ist im Abwasserrecht nicht verankert. Entsprechend der DIN
EN 752:2017 Ziffer 5.2 sind die Leistungsanforderungen fir ein Entwasserungssystem in re-
gelmaBigen Abstanden zu uberprifen und wenn erforderlich, zu aktualisieren.

Innerhalb des Genehmigungsverfahrens erfolgt durch die zustandige Stelle eine Prifung der
erforderlichen Regenwasserriickhalterdume einschlieBlich des Uberflutungsnachweises nach
DIN 1986-100:2016-12. Im Rahmen der allgemeinen Sorgfaltspflicht ist der Grundstiicksei-
gentimer dazu verpflichtet zu prifen, ob weitere MalRnahmen erforderlich sind, um das Haus
bzw. Grundstlick vor darliber hinaus gehenden Starkregenereignissen zu schitzen (eigenver-
antwortlicher Objektschutz).

Fir alle im Erdreich neu eingebauten Freigefalleleitungen und Schéachte ist eine Dichtheitspru-
fung nach DIN EN 1610 durchzufihren.

Der zusténdigen Behdrde ist die Dichtheit der im Erdreich neu hergestellten Grundsticksent-
wasserungsanlagen vor der erstmaligen Inbetriebnahme unaufgefordert nachzuweisen (Dicht-
heitsnachweis). Von dieser Nachweispflicht sind die Abwasseranlagen fir die Ableitung fur
nicht nachteilig verandertes Niederschlagswassers ausgenommen, wenn sie nicht an ein
Misch- oder Schmutzwassersiel angeschlossen sind und nicht im Zusammenhang mit Anlagen
nach § 21 Anlagenverordnung sowie Anlagen zur Léschwasserrickhaltung stehen (§ 17b
HmbAbwG).

Der Dichtheitsnachweis besteht aus einem Prifbericht und einem Lageplan, in dem die ge-
pruften und als dicht nachgewiesenen Grundstlicksentwasserungsanlagen dargestellt sind.
Der Dichtheitsnachweis kann auch elektronisch, Giber die auf der Internetseite Formulardown-
load (hamburg.de) genannte E-Mail-Adresse, eingereicht werden. Als Prifbericht kann, der
auf der 0.g. Internetseite bereit gestellte, Vordruck P verwendet werden.

Der Dichtheitsnachweis wird nur anerkannt, wenn die Prifungen zum Nachweis der Dichtheit
von einem nach § 13b Abs. 1 HmbAbwG anerkannten Fachbetrieb durchgeflihrt wurden.

Der Genehmigungsinhaber ist daflr verantwortlich, dass infolge der ihm genehmigten Gewas-
sernutzung keine Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung des Gewassers ausge-
hen (§ 9 SOG).

Wird das Gewasser unbefugt verunreinigt oder werden sonst dessen Eigenschaften nachteilig
verandert oder Stoffe in den Boden eingebracht, von denen eine schadliche Einwirkung auf
das Gewasser zu besorgen ist, oder sonst zu MalRnahmen der Wasserbehdrde Anlass geben,
so hat der Genehmigungsinhaber die Kosten der dadurch notwendig gewordenen Ermittlun-
gen und Untersuchungen sowie der erforderlichen MaRnahmen zur Beseitigung der festge-
stellten Verunreinigung des Gewassers oder der nachteiligen Veranderung zu tragen (§ 67
HWaG).

Die Wasserrechtliche Erlaubnis sowie das malRRgebliche BVT-Merkblatt sind nach § 4 Absatz 2
der 1ZUV im Internet 6ffentlich bekannt zu machen. Von der Veréffentlichungspflicht ausge-
nommen sind die dem Antrag beigefligten Unterlagen. Geschéafts- oder Betriebsgeheimnisse
sind im Bescheid unkenntlich zu machen. Aus datenschutzrechtlichen Griinden erfolgt keine
Nennung von Sachbearbeitung und Unterzeichner.

Die Beseitigung oder Verwertung von gefahrlichen Abfallen mit einer Kapazitat von tber 10 t
pro Tag im Rahmen einer oder mehrerer der folgenden Tatigkeiten: Behandlung durch Sie-
ben/Brechen, Lagerung, Bodenbehandlung durch Waschen sowie biologische Bodenbehand-
lung sind Tatigkeiten im Sinne der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL). Das BVT-Merkblatt


https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/wasser/abwasser/formulare-start-160346
https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bukea/themen/wasser/abwasser/formulare-start-160346
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Abfallbehandlungsanlagen ist hierfir maRgebend (Download unter http://eippcb.jrc.ec.eu-
ropa.eu/reference/).

Die BVT-Schlussfolgerung fir die Abfallbehandlung wurde am 17.08.2018 im Amtsblatt der
Europaischen Union (EU) verdffentlicht. Die Anforderungen sind spéatestens innerhalb von vier
Jahren nach der Veréffentlichung einzuhalten (17.08.2022).

Die vollstindige Umsetzung der wasserrechtlichen Anforderungen aus der BVT-
Schlussfolgerung erfolgt in die Anhange 23 sowie Anhang 27 der AbwV. Damit wird der Stand
der Technik fur Abfallbehandlungsanlagen fortgeschrieben. Die Novellierung der Anhange ist
derzeit noch nicht abgeschlossen. Aus den novellierten Anhangen kdnnen ggf. weitere Anfor-
derungen resultieren.

Vi
lhre Rechte

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Behérde flir Um-
welt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Neuenfelder Stral’e 19, 21109 Hamburg, erhoben
werden.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden erfolgt keine Nennung von Sachbearbeitung und
Unterzeichner.

Anhang
Folgende Unterlagen sind Bestandteil dieses Bescheides:

Anlage 1: Inhaltslibersicht vom 22.08.2024

Anlage 2: Antrag vom 13.11.2023

Anlage 3: Ubersichtsplan M 1 : 5.000

Anlage 4: Auszug aus der Liegenschaftskarte M 1 : 1.000 vom 30.05.2023

Anlage 5: Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 30.05.2023

Anlage 6: Vorhabenbeschreibung vom 19.04.2024

Anlage 7: Entwasserungsplan EO1g, M 1 : 250, vom 22.08.2024

Anlage 8: Erganzende Beschreibung zum Entwasserungsplan E01g vom 22.08.2024
Anlage 9: Einzugsflachenplan Entwasserung M 1 : 667 vom 16.10.2023

Anlage 10: Tabellarische Ubersicht Einzugsflachen vom 16.10.2023

Anlage 11: Bewertung nach DWA-A 102-2 (2020-12) fur ViaKan 4 und 8 vom 31.01.2024
Anlage 12: Beschreibung der Regenwasserbehandlungsanlagen Mall ViaKan 4 und 8

Anlage 13: Uberflutungsnachweise nach DIN 1986-100 (2016-12) vom 02.02.2024 und
19.04.2024

Anlage 14: Datenblatt Zeltfolie
Anlage 15: HPA-Musterprofil Auslassbauwerk

Anlage 16: Muster Einleitungsstellenkennzeichnung
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	7.4 Wird infolge des Vorhabens das Gewässer verunreinigt, sind unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung und ihrer Beseitigung zu veranlassen. Außerdem ist das Austreten von wassergefährdenden Stoffen unverzüglich der Behörde für Umwelt...
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	8.5 Die Notüberläufe der Dachentwässerung sind so auszubilden (z. B. Prallbleche), dass sie von ihrer Konstruktion einen direkten speierartigen Abfluss des Niederschlagswassers auf Fuß- und Fahrwege ausschließen (DIN 1986-100:2016-12 i.V.m § 15 (8) Hm...
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